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Gegenstand                       : 
 

1. Nachträglicher Einbau Bugkupplung. 
2. Nachträglicher Einbau Spornrad. 
 

Betroffen                           : 
 

LS6, Baureihen LS6, LS6-a und LS6-b, alle W.Nr. 

Dringlichkeit                     : 
 

Keine, wahlweise nachträglicher Einbau 
 

Vorgang                            : 
 

1. Zusätzlich zu der Schwerpunktkupplung kann eine Bugkupplung eingebaut 
werden, die nur für den Flugzeugschlepp verwendet werden darf. 

2. Wahlweise kann der Sporn durch ein Spornrad ersetzt werden (der eigentliche 
Kasten ist bereits vorhanden!). 

 
Maßnahmen                      : 
 

1. Einbau einer Bugkupplung entsprechend Zeichnung 1BR-103h und Verlegen 
der Gesamtdruckaufnahme von der Rumpfspitze in die Seitenflosse 
entsprechend Zeichnung 3BR-132a.  
Wichtiger Hinweis: Nach Einbau der Bugkupplung ist zu kontrollieren, dass 
das Kupplungsseil am T-Griff bei Fahrwerk aus- und eingefahren mindestens 
10 mm Spiel hat (Ohne Spiel können die Kupplungen nicht verknien und 
klinken unter Last ungewollt aus). 
Wichtiger Hinweis: Nach Verlegung der Gesamtdruckabnahme ist zu 
überprüfen, dass der Instrumentenschlauch die Höhensteuerung nicht 
behindert. 
Wartungshandbuch: 
Die Änderungen bezüglich der Bugkupplung sind in der Handbuchrevision 
Mai 2011 enthalten, s. TM LS-S-01 (Wartungshandbuch für das Segelflugzeug 
LS6 Ausgabe Mai 2011). 

2. Einbau eines Spornrades entsprechend Zeichnung 4BR-102b. 
 

Material                             :
 

1. und 2.    siehe zugehörige Zeichnungen. 
 

Gewicht und 
Schwerpunktlage               :
 

Bei Durchführung von Maßnahme 1 und/oder 2 ist eine neue Schwerpunktwägung 
durchzuführen und ein neuer Wägebericht  zu erstellen. 
 

Hinweise                           : Die Maßnahmen sind in einem gemäß Teil-145 genehmigten Betrieb, oder aber in 
einem nach Teil M, Subpart F genehmigten Betrieb, nach den Bestimmungen des 
Part M durchzuführen. 
Die Maßnahmen sind gemäß Punkt M.A.801 freizugeben. 
 

Bruchsal den 25.07.2012 
 

 

Bearbeiter: W. Dirks 
 

Die Änderungen wurden am 27.07.2012 durch die EASA zugelassen 
mit Zulassungs-Nr. 10040825 

 








